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In memoriam

Josef Huwiler, Ehrenmitglied der SKoF

Vor fiinf Jahren durfte ich in der Zeitschrift fiir 6ffentliche Fiirsorge
(Nr. 9/83) die grossen Verdienste des aus dem Amte eines Quistors scheiden-
den Kollegen Josef Huwiler aus Luzern wiirdigen. In Anerkennung seiner
hervorragenden Dienste fiir die SK6F wurde unserem Freund anlisslich der
76. Jahrestagung in Davos die Ehrenmitgliedschaft verliehen.

Am 24. Oktober erreichte uns die Trauerkunde vom unerwarteten Hin-
schied in seinem Heim am Oberseeburgrain in Luzern. Ohne vorausgehendes
Leiden verstarb unser Freund an Herzversagen. Ein Tod, zu Hause im Kreise
seiner Lieben, ganz im Sinne einer gelegentlich gedusserten Hoffnung blieb
ihm beschieden.

In einer wiirdigen Abdankungsfeier in der Pfarrkirche St. Johannes, Wiir-
zenbach, nahm eine grosse Trauergemeinde Abschied von einem auch iiber
die Grenzen seiner engeren Heimat sehr geschitzten fachkundigen Mitarbei-
ter des Fiirsorgedepartementes des Kantons Luzern. Gerne erinnert man sich
dabei u.a. der tatkriftigen und erfolgreichen Einsatzleistungen von Sepp
Huwiler bei der Aufnahme, Unterbringung und Eingliederung von Fliichtlin-
gen wihrend seiner Amtszeit als luzernischer Fiirsorgesekretdr sowie der
ausgesprochen jovialen, fachlich aber stets vertretbaren Beilegung aufgetrete-
ner Probleme in der Sozialadministration. Der ehemalige Departementssekre-
tar Dr. Albisser (i.S. Konkordat) und Louis Bernauer, sein Vorginger im
Amte und als Quistor der Armenpflegekonferenz (spiter Schweizerische
Konferenz fiir 6ffentliche Fiirsorge), waren fiir Josef Huwiler leuchtende
Vorbilder.

Zusammen mit zwei Schwestern durfte Seppi Huwiler in Luzern und
Kriens, wo er die Volksschulzeit verbrachte, eine schéne Kindheit erleben.
Nach einer kaufménnischen Lehre zog es ihn dann fiir einige Zeit nach Lau-
sanne zwecks sprachlicher Forderung, um dann wihrend der dreissiger Kri-
senjahre beim Fiirsorgedepartement des Kantons Luzern eine ihm zusagende
Anstellung zu finden. Seine Treue, Eifer und Hingabe fiihrten zu beruflichem
Erfolg, der dann auch mit der Wahl als Fiirsorgesekretiir behdrdliche Aner-
kennung fand.

Wihrend 23 Jahren verwaltete Josef Huwiler unsere Finanzen treu und
redlich. Er war stets bestrebt, fiir diesen Zweig der Geschiftsleitung seine
Fihigkeiten und viel Zeit einzusetzen, wobei er ausgesprochen guten Rea-
litdtssinn bewies und Utopien abhold war. Dies war denn auch ein typisches
Merkmal bei seinen unvergesslichen Diensten als Organisator von Tagungen
und Kursen wihrend all dieser Jahre. Mit dem «Markenartikel Weggiskurs»
bleiben Einsatz und Verdienste von Sepp Huwiler unvergesslich verbunden.

Die Personlichkeit von Sepp Huwiler zu schildern, ohne seine Hobbys zu
erwidhnen, wire liickenhaft oder gar unverzeihlich. Aus dem Junior-Fussbal-
ler beim FC Luzern wurde spiiter ein regelsicherer Schiedsrichter, der es
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dank seiner unbestrittenen Qualifikation bis zum Spitzenklasse-Referee und
Instruktor des SFAV brachte.

Zusammen mit seiner Lebensgefihrtin, Frau Maria Huwiler-Furrer, freute
er sich immer wieder auf Ferienreisen, die man geme in fremden Lidndern
verbrachte und dabei horizonterweiternde Kontakte zu der BevOlkerung
pflegen konnte. Sein liebstes «Hobby» war aber sicher seine Familie, deren
Gedeihen unser lieber Freund zusammen mit seiner verchrten Gattin mit be-
sonderer Freude und Genugtuung erleben durfte.

Einsatz, Treue und Kameradschaft, die Josef Huwiler im Dienste unseres
Fachverbandes vorgelebt und bewiesen hat, bleiben {iber seinen Tod hinaus
in ehrender Erinnerung. Er ruhe in Frieden!

Rudolf Mittner

Literatur

Susanne Hiippi: Straf- und zivilrechtliche Aspekte
der Kindesentziehung gemiss Art. 220 StGB

mit Schwergewicht auf den Kindesentfithrungen durch einen Elternteil

Schulthess Polygraphischer Verlag Ziirich

Jahrlich werden in der Schweiz etwa 120 bis 150 Kinder dem Obhutinhaber
entzogen oder vorenthalten. Sozusagen in allen Fillen wird das Kind vom
eigenen Elternteil entfiihrt. Nur selten gelang es bis anhin, das ins Ausland
verschleppte Kind mit behordlicher Hilfe wieder zurtickzufiihren. Die Betrof-
fenen waren auf die Unterstiitzung von sog. Selbsthilfegruppen angewiesen.

Im ersten Teil dieser Arbeit werden sowohl anhand von Rechtsprechung
und Lehre als auch unter Beriicksichtigung der deutschen und Osterreichi-
schen Strafrechtsregelungen die Tatbestandselemente des Art. 220 StGB ana-
lysiert. Im Vordergrund stehen dabei der Inhalt und die Tridgerschaft der el-
terlichen Gewalt sowie die Titerschaft eines Elternteils und der
strafrechtliche Schutz des Inhabers der elterlichen Gewalt, des Obhutinha-
bers und des besuchsberechtigten Elternteils.

Im zweiten Teil wird die rechtliche Situation bei internationalen Sachver-
halten dargelegt. Er enthdlt zudem im Hinblick auf die bevorstehende Revi-
sion der Delikte gegen die Familie Reformvorschlige.

Der dritte und vierte Teil wenden sich hauptsidchlich an die betroffenen
Eltern und Behorden: Es werden priventive Massnahmen und das rechtliche
Vorgehen bei bereits erfolgter Entfiihrung aufgezeigt.

J pd.

16



	In memoriam : Josef Huwiler, Ehrenmitglied der SKöF

